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Auszüge aus LuftVZO und LuftPersV vom 01.05.2003 
 

1. LuftVZO 
 

§ 23 
Mindestalter 

 
(1) Das Mindestalter zum Erlangen einer Lizenz beträgt 

1. 16 Jahre für Segelflugzeugführer (ohne Klassenberechtigung für Reisemotorsegler), Führer 
nichtmotorgetriebener Luftsportgeräte und Steuerer von Flugmodellen nach §1 Abs. 1 Nr. 8. 

2. 17 Jahre für Privatflugzeugführer, Privathubschrauberführer, Segelflugzeugführer (mit Klas-
senberechtigung für Reisemotorsegler), Führer motorgetriebener Luftsportgeräte und Freibal-
lonführer, 

3. 18 Jahre für Berufsflugzeugführer, Berufshubschrauberführer und für Flugtechniker auf Hub-
schraubern bei den Polizeien des Bundes und der Länder, 

4. 21 Jahre für Verkehrsflugzeugführer, Verkehrshubschrauberführer, Flugingenieure, Luftschiff-
führer, Steuerer von Flugmodellen nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 sowie zulassungspflichtigem sonsti-
gen Luftfahrtgerät nach § 6 Abs. 1 Nr. 9, Prüfer von Luftfahrtgerät und Flugdienstberater. 

 
(2) Das Mindestalter für den Beginn der Ausbildung beträgt 

1. 14 Jahre für Segelflugzeugführer und Führer nichtmotorgetriebener Luftsportgeräte, 
2. 15 Jahre für Steuerer von Flugmodellen nach § 1 Abs. 1 Nr. 8 sowie zulassungspflichtigem 

sonstigen Luftfahrtgerät nach § 6 Abs. 1 Nr. 9, 
3. 16 Jahre für Privatflugzeugführer, Privathubschrauberführer, Führer motorgetriebener Luft-

sportgeräte und Freiballonführer, 
4. 17 Jahre für Luftfahrtpersonal nach Abs. 1 Nr. 3 und 4. 
 

Die zuständige Stelle kann im Einzelfall einen früheren Ausbildungsbeginn zulassen. 
 
 

§ 24d 
Erteilung und Gültigkeit eines Tauglichkeitszeugnisses 

 
(1) Die Erstausstellung eines Tauglichkeitszeugnisses der Klasse 1 erfolgt durch das Luftfahrt-

Bundesamt oder die von ihm anerkannten flugmedizinischen Zentren. Nachfolgende Tauglich-
keitszeugnisse der Klasse 1 und alle Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 2 werden dem Umfang 
der Anerkennung entsprechend vom Luftfahrt-Bundesamt oder den vom ihm anerkannten flug-
medizinischen Zentren oder einem flugmedizinischen Sachverständigen nach § 24e Abs. 2 oder 
3 ausgestellt. Ein Original des Tauglichkeitszeugnisses ist der für die Erteilung der Lizenz zu-
ständigen Stelle zu übermitteln. § 24b Abs. 4 bleibt unberührt. 

 
(2) Die Gültigkeit des Tauglichkeitszeugnisses beträgt ab dem Tag des Abschlusses der Tauglich-

keitsuntersuchung 
1. für Klasse 1: 
 zwölf Monate, jedoch längstens bis zur Vollendung des 40. Lebensjahres, danach sechs Mo-

nate, 
2. für Klasse 2: 

vorbehaltlich der Regelung von § 110 Abs. 3, 60 Monate, jedoch längstens bis zur Vollendung 
des 30. Lebensjahres, danach 24 Monate bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres und da-
nach 12 Monate 

 
Ein Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 schließt die Tauglichkeit der Klasse 2 mit der dieser zuge-
ordneten Gültigkeitsdauer ein 
Ist aufgrund des Befundes eine kürzere Gültigkeitsdauer für die betreffende Tauglichkeitsklasse 
erforderlich, ist dies in dem Tauglichkeitszeugnis zu vermerken. 
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(3) Bei der wiederholten Erteilung eines Tauglichkeitszeugnisses beginnt die Gültigkeit nach Absatz 2 
zum Zeitpunkt des Ablaufes der Gültigkeit des vorhergehenden Tauglichkeitszeugnisses, wenn die 
Nachuntersuchung innerhalb der letzten 45 Tage vor diesem Zeitpunkt durchgeführt worden ist. In 
allen anderen Fällen beginnt die Gültigkeitsdauer nach Abs. 2 am Tage der Nachuntersuchung. 

 
(4) Bei eingeschränkter Tauglichkeit können Auflagen, Bedingungen und Befristungen im Tauglich-

keitszeugnis durch die zuständige Stelle vermerkt werden. In den Fällen der Verkürzung der Gül-
tigkeitsdauer des Tauglichkeitszeugnisses und bei Auflagen zum Tragen von Sehhilfen können 
diese durch vom Luftfahrt-Bundesamt anerkannte flugmedizinische Zentren oder durch einen 
flugmedizinischen Sachverständigen nach § 24e Abs. 2 oder 3 im Tauglichkeitszeugnis vermerkt 
werden. Wird die Tauglichkeit eines Bewerbers durch ein vom Luftfahrt-Bundesamt anerkanntes 
flugmedizinisches Zentrum oder einen flugmedizinischen Sachverständigen nach § 24e Abs. 2 
oder 3 eingeschränkt, ist dies der für die Lizenz zuständigen Stelle und dem Luftfahrt-Bundesamt 
mitzuteilen. § 29 bleibt unberührt. 

 
(5) Das Tauglichkeitszeugnis der für die Tätigkeit vorgeschriebnen Klasse ist bei Ausübung der er-

laubnispflichtigen Tätigkeit mitzuführen. 
 
 

§ 25 
Antrag auf Erteilung einer Lizenz 

 
(1) Der Antrag auf Erteilung der Lizenz kann schon vor Ablegung der nach den Vorschriften gemäß § 

20 Abs. 2 und 3 vorgeschriebenen Prüfungen gestellt werden. Ist für die Lizenz eine Prüfung nicht 
vorgeschrieben, ist der Antrag nach Erfüllung der fachlichen Voraussetzungen zu stellen. 

 
(2) Dem Antrag sind beizufügen 

1. die in § 24 Abs. 3 Nr. 1 bezeichneten Unterlagen, es sei denn, der Antrag wird bei der zustän-
digen Stelle gestellt, der die Unterlagen nach § 24 Abs. 4 oder 5 vorgelegt worden sind; die 
zuständige Stelle kann die Vorlage eines neuen Tauglichkeitszeugnisses verlangen, wenn das 
nach § 24 Abs. 3 Nr. 2 vorgelegt Tauglichkeitszeugnis älter als ein Jahr ist, 

2. eine Erklärung über die Staatsangehörigkeit, die auf Verlangen nachzuweisen ist, 
3. ein vom Ausbildungsbetrieb oder von der registrierten Ausbildungseinrichtung angefertigter 

Nachweis über die theoretische und praktische Ausbildung, 
4. ein Passbild 
 
 

§ 26 
Erteilung der Lizenz 

 
(1) Die zuständige Stelle erteilt die Lizenz durch Aushändigung eines Luftfahrerscheines, wenn 

die Voraussetzungen des § 24 Abs. 1 in Verbindung mit den nach § 20 Abs. 2 oder 3 anzuwen-
denden Vorschriften erfüllt sind. Hat der Prüfer Zweifel  an der Eignung des Bewerbers, teilt er der 
zuständigen Stelle die Gründe hierfür mit. 

 
(2) Die Dauer der Gültigkeit der Lizenz ist nach den Bestimmungen der gemäß § 20 Abs. 2 oder 3 

anzuwendenden Vorschriften im Luftfahrerschein einzutragen. Das Gleiche gilt für besondere Be-
rechtigungen sowie Erweiterungen der Lizenz, wenn der Bewerber die Voraussetzungen der nach 
§ 20 Abs. 2 oder 3 anzuwendenden Vorschriften erfüllt. Der Luftfahrerschein ist zusammen mit 
dem Personalausweis oder Reisepass und dem Tauglichkeitszeugnis bei Ausübung der erlaub-
nispflichtigen Tätigkeit mitzuführen. 
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2. LuftPersV 
 
 

§ 36 
Fachliche Voraussetzungen 

 
(1) Fachliche Voraussetzungen für den Erwerb der Lizenz für Segelflugzeugführer sind: 

1. die theoretische Ausbildung, 
2. die Flugausbildung, 
3. die erfolgreiche Teilnahme an einer Ausbildung in Sofortmaßnahmen am Unfallort. 
 

(2) Die theoretische Ausbildung umfasst die Sachgebiete 
1. Luftrecht, Luftverkehrs- und Flugsicherungsvorschriften, einschließlich Rechtsvorschriften des 

beweglichen Flugfunkdienstes und die Durchführung des Sprechfunkverkehrs bei Flügen nach 
Sichtflugregeln, 

2. Navigation 
3. Meteorologie 
4. Aerodynamik, 
5. allgemeine Luftfahrzeugkenntnisse, Technik, 
6. Verhalten in besonderen Fällen, 
7. menschliches Leistungsvermögen 
 

(3) Die Flugausbildung umfasst mindestens 25 Flugstunden auf Segelflugzeugen verschiedener 
Muster innerhalb der letzten vier Jahre vor Ablegung der Prüfung nach § 38, davon 15 Stunden 
Alleinflug. Wird die Flugausbildung innerhalb von 18 Monaten abgeschlossen, ermäßigt sie sich 
auf mindestens 20 Flugstunden, davon zehn Stunden im Alleinflug. 

 
(4)  In der Flugausbildung nach Absatz 3 müssen enthalten sein 

1.  je 60 Starts und Landungen im Segelflug, davon 20 Alleinstarts und Alleinlandungen und drei 
Landungen aus einer Position außerhalb der Platzrunde mit Fluglehrer, 

2. drei Landungen mit oder ohne Fluglehrer auf mindestens einem anderen Flugplatz als auf 
dem, auf dem die Ausbildung durchgeführt wird, 

3. mindestens eine Außenlandeübung mit Fluglehrer, 
4. die selbständige Vorbereitung und Durchführung eines Überlandfluges als Alleinflug über eine 

Flugstrecke von mindestens 50 Kilometer im Segelflug, 
5. eine theoretische und praktische Einweisung zur Beherrschung des Segelflugzeuges in be-

sonderen Flugzuständen sowie in das Verhalten in Notfällen 
 

(5) Die Flugausbildung kann auf Segelflugzeugen mit Hilfsantrieb, auf Reisemotorseglern jedoch nur 
mit Fluglehrer, durchgeführt werden. 

 
§ 37 

Erleichterungen 
 
(1) Für Bewerber, die eine gültige Lizenz für Flugzeugführer oder als Führer von aerodynamisch 

gesteuerten Ultraleichtflugzeugen oder als Segelflugzeugführer nach § 135 Abs. 5 besitzen, ver-
ringert sich die Flugausbildung auf mindestens zehn Flugstunden auf Segelflugzeugen auf Segel-
flugzeugen, für Bewerber, die eine Lizenz für Hubschrauberführer besitzen, auf mindestens 15 
Flugstunden auf Segelflugzeugen. In der Zeit müssen je 20 Alleinstarts und Alleinlandungen und 
drei Landungen aus einer Position außerhalb der Platzrunde mit Fluglehrer sowie die Flugausbil-
dung nach § 36 Abs. 4 Nr. 3, 4 und 5 enthalten sein. § 40 bleibt unberührt. 

 
(2) Der Alleinüberlandflug nach § 36 Abs. 4 Nr. 4 kann durch einen Überlandflug im Segelflug mit 

Fluglehrer über eine Flugstrecke von mindestens 100 Kilometer ersetzt werden. 
 
 

§ 38 
Prüfung für Segelflugzeugführer 

 
(1) Der Bewerber hat in einer Theoretischen und praktischen Prüfung nachzuweisen, dass er nach 

seinem praktischen Können und seinem fachlichen Wissen die an einen Segelflugzeugführer zu 
stellenden Anforderungen erfüllt. 
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(2) Die Prüfung erstreckt sich insbesondere auf 
1. die in § 36 Abs. 2 aufgeführten Sachgebiete, 
2. die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zum Führen und Bedienen von Segelflugzeu-

gen, 
3. das Verhalten in besonderen Flugzuständen und in Notfällen 

 
 

§ 39 
Erteilung und Umfang der Lizenz 

 
(1) Die Lizenz wird durch Aushändigung der Lizenz für Segelflugzeugführer nach Muster 3 der 

Anlage zu dieser Verordnung erteilt. Die Lizenz wird von der nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 Luftverkehrs-
Zulassungs-Ordnung zuständigen Stelle bei Erteilung, Erneuerung einer Berechtigung, Startart, 
sonstige Änderung der eingetragenen Daten der Lizenz oder aus verwaltungstechnischen Grün-
den neu ausgestellt. 
 

(2) Die Lizenz berechtigt zum Führen von Segelflugzeugen und von Motorseglern der eingetragenen 
Arten im nichtgewerblichen Luftverkehr am Tage und zu den eingetragenen Startarten. 

 
 

§ 40 
Zulässige Startarten 

 
Die Lizenz nach § 39 wird für diejenigen Startarten erteilt, in denen der Bewerber ausgebildet worden 
ist. Die Ausbildung muss mindestens umfassen 
1. für den Windenstart zehn Starts mit Fluglehrer und zehn Alleinstarts, 
2. für den Gummiseilstart fünf Alleinstarts unter Anleitung und Aufsicht eines Fluglehrers, 
3. für den Schleppstart hinter Luftfahrzeugen fünf Starts mit Fluglehrer und fünf Alleinstarts, 
4. für den Eigenstart von Segelflugzeugen mit Hilfsantrieb eine Einweisung durch einen Fluglehrer in 

deren Führung und Bedienung sowie zehn Starts mit Fluglehrer und zehn Alleinstarts, die Einwei-
sung und die Starts mit Fluglehrer können auch auf Reisemotorseglern durchgeführt werden, 

5. für eine andere Startart zehn Starts mit Fluglehrer und zehn Alleinstarts. Das Bundesministerium 
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen kann Ausnahmen zulassen. 
 
 

§ 40a 
Klassenberechtigung für Reisemotorsegler 

 
(1) Segelflugzeugführer bedürfen zu Führung von Reisemotorseglern der Klassenberechtigung 

für Reisemotorsegler. 
 
(2) Fachliche Voraussetzungen für den Erwerb der Klassenberechtigung für Reisemotorsegler 

sind 
1. der Besitz der Lizenz für Segelflugzeugführer nach § 39, 
2. eine theoretische Ausbildung, 
3. eine Flugausbildung zum Führen und Bedienen von Reisemotorsegler, deren Beherr-

schung in besonderen Flugzuständen und zum Verhalten in Notfällen und 
4. die Ablegung einer theoretischen Ergänzungsprüfung und einer praktischen Prüfung, in der 

der Bewerber nachweist, dass er die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zu Füh-
rung und Bedienung von Reisemotorseglern im Normalbetrieb und bei besonderen Flugzu-
ständen besitzt. 

 
(3) Die Flugausbildung umfasst mindestens zehn Flugstunden, in denen enthalten sein müssen 

1. 20 Alleinstarts und 20 Alleinlandungen, 
2. An- und Abflüge von und zu kontrollierten Flugplätzen, Flüge durch Kontrollzonen, Einhal-

tung von Flugverkehrsverfahren, Sprechfunkverkehr und 
3. selbständige Vorbereitung und Durchführung von mindestens zwei Navigationsdreiecksflü-

gen, davon einer in Begleitung eines Fluglehrer und einer als Alleinflug über eine Strecke 
von jeweils mindestens 270 Kilometer, bei dem auf zwei vom Startplatz verschiedenen 
Flugplätzen Landungen bis zum vollständigen Stillstand durchzuführen sind. 
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§ 41 
Gültigkeit der Lizenz, eingetragenen Startarten und  

Klassenberechtigung für Reisemotorsegler 
 
(1) Die Lizenz wird unbefristet erteilt. Eine Lizenz für Segelflugzeugführer ist nur gültig in Verbindung 

mit einem gültigen Tauglichkeitszeugnis nach § 24d der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung. 
 

(2) Die Rechte einer in der Lizenz eingetragenen Startart dürfen nur ausgeübt werden, wenn der In-
haber der Lizenz mindestens 25 Starts und Landungen davon mindestens je fünf Starts in den 
eingetragenen Startarten innerhalb der letzten 24 Monate durchgeführt hat. Ist diese Vorausset-
zung nicht oder nicht vollständig erfüllt, hat er die fehlenden Starts mit einem Fluglehrer oder unter 
Aufsicht eines Fluglehrers durchzuführen. Die Nachweise sind im Flugbuch zu führen und durch 
Unterschrift des Fluglehrers zu bestätigen.  

 
(3)  Die Rechte einer in der Lizenz eingetragenen Klassenberechtigung für Reisemotorsegler dürfen 

nur ausgeübt werden, wenn der Inhaber der Lizenz mindestens zwölf Flugstunden auf Reisemo-
torseglern, einmotorige Landflugzeugen mit Kolbentriebwerk oder aerodynamisch gesteuerten Ult-
raleichtflugzeugen innerhalb der letzten 24 Monate durchgeführt hat. In den zwölf Flugstunden 
müssen mindestens sechs Stunden als verantwortlicher Luftfahrzeugführer sowie zwölf Start und 
zwölf Landungen sowie ein Übungsflug von mindestens einer Stunde Flugzeit in Begleitung eines 
Fluglehrers auf Reisemotorseglern enthalten sein. Die Voraussetzungen nach Satz 1 und 2 kön-
nen durch eine Befähigungsüberprüfung mit einem anerkannten Prüfer auf einem Reisemotorseg-
ler oder, bei Inhabern der Lizenz für Privatflugzeugführer, auf einem einmotorigen Landflugzeug 
mit Kolbentriebwerk ersetzt werden. Die Nachweise sind im Flugbuch zu führen und durch Unter-
schrift des Fluglehrers oder Prüfers zu bestätigen. 

 
(4) Inhaber einer Klassenberechtigung für Reisemotorsegler bedürfen zur Durchführung von Flügen 

bei Nacht der Nachtflugqualifikation. Für den Erwerb und den Umfang der Nachtflugqualifikation 
sind die Vorschriften für die Nachtflugqualifikation von Privatpiloten gemäß JAR-FCL 1 deutsch 
sinngemäß anzuwenden. 

 
 

§ 117 
Alleinflüge zum Erwerb, zur Erweiterung oder Erneuerung 

 einer Lizenz oder Berechtigung 
 
(1) Wer eine Lizenz oder Berechtigung zum Führen von Flugzeugen, Hubschraubern, Luftschiffen, 

Segelflugzeugen, Heißluft-Luftschiffen oder motorgetriebenen Luftsportgeräten erwerben, erwei-
tern oder erneuern lassen will, darf die notwendigen Alleinflüge oder Alleinfahrten nur ausführen, 
wenn der Fluglehrer hierfür einen Flugauftrag erteilt hat. Der Fluglehrer darf den Flugauftrag nur 
erteilen, wenn er sich von der  Befähigung des Bewerbers überzeugt hat. Den Flugauftrag zum 
ersten Alleinflug/ zur ersten Alleinfahrt eines Bewerbers darf er nur mit Zustimmung eines zweiten 
Fluglehrers erteilen. 

 
(2) Außerhalb der Sichtweite des ausbildenden Fluglehrers dürfen Flüge nach Abs. 1 Satz 1 nur 

durchgeführt werden, wenn der Fluglehrer hierfür einen schriftlichen Flugauftrag erteilt hat. Der 
Fluglehrer darf den Flugauftrag nur erteilen, 

 
1. wenn der Bewerber 

a) um eine Lizenz für Privatluftfahrzeugführer die theoretische Prüfung zum Erwerb der Lizenz 
bestanden hat oder 

b) um eine Lizenz für Berufs- oder Verkehrsluftfahrzeugführer bei durchgehender Ausbildung 
mindestens 45 Stunden Flugausbildung, eine Theoretische Prüfung entsprechen Absatz 2 
Nr. 1a in einem Ausbildungsbetrieb nachgewiesen hat und zur Ausübung des Sprechfunk-
dienstes berechtigt ist, 

2. eine theoretische und praktische Einweisung in besondere Flugzustände sowie in das Verhal-
ten in Notfällen erhalten hat, 

3. mindestens zwei Überlandlfugeinweisungen erhalten hat. 
 
(3) Wird bei Flügen nach Absatz 2 ein Bewerber für eine Lizenz für Berufs- oder Verkehrsluftfahr-

zeugführer oder als Flugtechniker auf Hubschrauber bei den Polizeien des Bundes und der Län-
der als weiteres Besatzungsmitglied eingeteilt, muss dieses Besatzungsmitglied mindestens die 
Anforderungen nach Absatz 2 nachweisen. 



Methodik Segelflugausbildung   6/7 

 6 

 

(4) Bei Flügen nach Absatz 2 muss der Flugauftrag die Erklärung enthalten, dass die Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 erfüllt sind. Der Bewerber hat den schriftlichen Flugauftrag 
bei der Durchführung des Fluges als Nachweis mitzuführen. 

 
(5) Für Flüge nichtmotorgetriebener Luftsportgeräte legt der Beauftragte nach § 31c LuftVG die 

Voraussetzungen für die Alleinflüge und den Flugauftrag fest. 
 
 

 
§ 128 

Durchführung von Prüfungen und Befähigungsüberprüfungen,  
Anerkennung von Prüfern 

 
(1) Prüfungen und Prüfungsverfahren für den Erwerb von Lizenzen und Berechtigungen sowie Befä-

higungsprüfungen richten sich. 
1. für Privatflugzeugführer, ausgenommen Privatflugzeugführer nach § 1 dieser Verordnung, für 

Berufsflugzeugführer, zum Erwerb von Klassen- und Musterberechtigungen, der Instrumen-
tenflugberechtigung oder der Berechtigung zur praktischen Ausbildung von Luftfahrzeugfüh-
rern für diese Lizenzen nach der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen im Bundesanzeiger bekannt gemachten Fassung der Bestimmungen über die Lizenzie-
rung von Piloten und Flugzeugen (JAR-FCL 1 deutsch), sowie noch Abs. 2,5,6 und 7. 

2. für Privathubschrauberführer, für Berufshubschrauberführer, für Verkehrshubschrauberführer, 
der Berechtigung zu praktischen Ausbildung von Luftfahrzeugführern für diese Lizenzen nach 
der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen im Bundesanzeiger be-
kannt gemachten Fassung der Bestimmungen von Piloten von Hubschraubern (JAR-FCL 2 
deutsch), 

3. für Flugingenieure, der Berechtigung zur praktischen Ausbildung für diese Lizenzen nach der 
vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen im Bundesanzeiger bekannt 
gemachten Fassung der Bestimmungen (JAR-FCL 4 deutsch), 

4. für alle anderen Lizenzen und Berechtigungen nach dieser Verordnung. 
 

(2) Prüfungen und Befähigungsüberprüfungen sind vor der nach § 131 zuständigen Stelle oder vor 
von ihr anerkannten Prüfern abzulegen. Die zuständige Stelle bestimmt Einzelheiten sowie Zeit 
und Ort der theoretischen Prüfung. Zeit und Ort der praktischen Prüfung werden im Einzelfall von 
dem beauftragten Prüfer im Benehmen mit dem Bewerber, dem Ausbildungsbetrieb oder der re-
gistrierten Ausbildungseinrichtung festgelegt. 

 
(3) Die nach § 131 zuständige Stelle ermächtigt durch Vereinbarung zuverlässige und für die betref-

fende Prüfung qualifizierte Personen, im Auftrag der zuständigen Stelle Prüfungen und Befähi-
gungsüberprüfungen vorzunehmen. Jeder Prüfer wird über seine Rechte und Pflichten schriftlich 
in Kenntnis gesetzt. Die zuständige Stelle bestimmt die Anzahl der von ihr benötigten Prüfer. Der 
Vereinbarung bedarf es nicht, wenn der Prüfer der zuständigen Stelle angehört. 

 
(4) Die Gültigkeitsdauer von Anerkennungen beträgt längstens drei Jahre. Eine Verlängerung der 

Anerkennung erfolgt nach Ermessen der zuständigen Stelle. 
 
(5) Prüfer dürfen bei Bewerbern, die von ihnen für die betreffende Lizenz oder Berechtigung ausge-

bildet wurde, keine Prüfung abnehmen, es sei denn, die zuständige Stelle hat schriftlich zuge-
stimmt. 

 
(6) Die mit der Abnahme der praktischen Prüfung oder Befähigungsüberprüfung beauftragten Prüfer 

müssen über die Lehrberechtigung für die Ausbildung zum Erwerb der betreffenden Lizenz oder 
Berechtigung sowie über besondere fachliche Erfahrungen verfügen. Die zuständige Stelle kann 
Ausnahmen von dem Erfordernis der Lehrberechtigung zulassen. 

 
(7) Die zuständige Stelle gibt allen Ausbildungsbetrieben und registrierten Ausbildungseinrichtungen 

die Prüfer bekannt, die von ihr mit der Durchführung der praktischen Prüfungen für den Erwerb 
der Lizenz bei dem betreffenden Ausbildungsbetrieb oder der registrierten Ausbildungseinrichtung 
beauftragt wurden. 

 
(8) Praktische Prüfungen dürfen erst dann abgenommen werden, wenn der Bewerber von dem Aus-

bildungsbetrieb oder dem für die Ausbildung Verantwortlichen für die Durchführung der Prüfung 
die Bestätigung seiner Prüfungsreife erhalten hat. 
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(9)  Der Bewerber hat die theoretische Prüfung für den Erwerb einer Lizenz erfolgreich abgelegt, wenn 

er innerhalb von 12 Monaten all Prüfungsteile bestanden hat. Eine bestandene theoretische Prü-
fung wird für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum des Bestehens der Prüfung, für den 
Erwerb einer Lizenz akzeptiert. 

 
(10) Zwischen dem Zeitpunkt der abgeschlossenen theoretischen Prüfung und dem Zeitpunkt der 

anstehenden praktischen Prüfung dürfen nicht mehr als 12 Monate liegen. Teilweise Wiederho-
lungsprüfungen werden auf den Zeitpunkt der Ablegung der Prüfung nicht angerechnet. 

 
(11)  Für Prüfungen für den Erwerb von Lizenzen und Berechtigungen für Luftsportgeräteführer wer-

den die Einzelheiten, insbesondere die Fragen für die schriftliche Theorieprüfung, die Durchfüh-
rungsgrundsätze für die Theorieprüfung, die Flug-/Sprungaufgaben, die Bewertungsmaßstäbe 
und die Anrechnung von vorangegangenen Prüfungen vom Beauftragten festgelegt. 

 
(12)  Das Prüfungsergebnis wird mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ beurteilt. Die zuständige Stel-

le bestimmt im Benehmen mit dem jeweils beauftragten Prüfer, ob und gegebenenfalls mit wel-
chen Auflagen die Prüfung ganz oder zum Tel wiederholt werden muss. Die Anzahl der Prü-
fungsversuche ist nicht beschränkt. Die Vorschriften der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung über 
die Untersagung der Ausbildung bei Nichteignung des Bewerbers bleiben unberührt. 

 
(13)  Über den Inhalt, den Verlauf und das Ergebnis der Prüfung ist eine Niederschrift von der zustän-

digen Stelle oder von dem beauftragten Prüfer zu fertigen. 
 
 
 


